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Reno7dner 3 Freunde und Freundinnen vom 15. 7. 1993, 

L_ Z7. 5263/J-NR/1993 "Portota}if für Gratiszeitungen" 

Zum Motiventei1: 

Periodische Gratiszeitschriften, die die für eine Zulassung zum 
Postze i tungsversand erforder 7 i ehen recht 7 i ehen Voraussetzungen 

nicht erfü77en, konnten bis Juni 1991 mit der Post nur zur Ge
bühr als Massensendungen ohne Anschrift versandt werden. 

Da ein regelmäßiges Sendungsaufkommen kostengünstiger zu bewäl

tigen ist a7s fal7weise ohne Ankündigung auftretende Mengen, hat 

die Post im Rahmen eines Betriebsversuches eine eigene Sendungs
art (Anzeigenb7ätter) geschaffen, die - im Vergleich zu Massen

sendungen ohne Ansehr i ft - zu günst i geren Gebühren angeboten 
wird. 

Ungeachtet der Anhebung der Beförderungsgebühren für Massensen

dungen ohne Anschrift zum 1. Jänner 1992, sind die Beförderungs

gebühren für Anzeigenb7ätter unverändert geblieben. 

Im Anschluß an den mit 9. Juni 1993 befristeten Betriebsversuch 
wird den Herausgebern von Gratiszeitungen in einem neuerlichen 

Betriebsversuch, bei dem die Gebühren an die gestiegenen Kosten 

angepaßt wurden, weiterhin die Mög7ichkeit der Versendung ihrer 

Druckschriften zu begünstigten Tarifen geboten. 
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Zu den Fragen 1 und 2: 

"Wodurch ist ein derartiger Preisunterschied gerechtfertigt? 

Auch bei a77en Argumenten für einen Preisunterschied: Ha7ten Sie 
einen erneuten Anstieg der Beförderung Gratiszeitungen und damit 
eine Erhöhung der Kluft für gerechtfertigt?" 

~ ~Ve7che periodischen Druckschriften im Rahmen des äußerst defizi

tären Postze i tungsversandes (Kostendeckungsgrad 1992 15, 7 %) 

gefördert werden sollen, ist gesetzlich festge1egt. Die Anzei

genb7ätter zählen seit jeher nicht zu diesen Periodika. Eine 

Zu 1 assung zum Postze i tungsversand würde die hier entstehenden 

Defizite weiter vergrößern und ist aus kaufmännischer Sicht ohne 

Abge7tung nicht zu vertreten. 

Im Hinblick darauf, daß die als Richtmaß geltenden Gebühren für 

Massensendungen bereits mit 1. Jänner 1992 der Kostenentwick7ung 

angepaßt wurde. ist di e erstma 1 i ge Erhöhung der Beförderungs

gebühren für Anzeigenb7ätter zum 10. Juni 1993 gerechtfertigt. 

Ich habe jedoch die Generalpostdirektion beauftrag~, im Inter

esse der regionalen Medien die Möglichkeit eingehend zu prüfen. 

die Gebührenerhöhung auszusetzen und den laufenden Betriebsver

such zu den ursprüng7ichen Gebühren fortzusetzen. 

Zu Frage 3: 

"Welche Preisentwicklung für Massensendungen der Post können Sie 
absehen?" 

Es ist gep 7 ant I di e Beförderungsgebühren für Massensendungen 

weiterhin markt- und kostenorientiert zu gesta7ten. 

am 14 'September 1993 

er Bundesminister 
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